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1 Vorabbemerkung 

Erstmal eine kurze Zusammenfassung zum Ablauf:

	Da Sie im Rahmen Ihres Arbeitslebens einiges dazu lernen werden (Stichwort: Lebenslanges Lernen), überlegen Sie bitte vorab: In welchem Bereich will ich überhaupt arbeiten – jetzt im Praxissemester und in welchem Bereich für den Rest meines Arbeitslebens?



	Suchen Sie sich ein Unternehmen aus diesem Bereich, welches für Sie lukrativ ist. Im Internet stehen viele Informationen und auch Stellenausschreibungen. (Achten Sie auch auf Ausschreibungen am Grünen Brett des Dekanats!) Wenn Sie eine interessante Stellenausschreibung für eine dauerhafte Stelle finden, bewerben Sie sich als Praktikant  darauf – vielleicht wird diese Stelle auch Ihre Diplomarbeitsstelle und anschließend bleiben Sie in dieser Firma (so ist es schon vielen Ihrer Kollegen ergangen).



	Wenn Sie Ihre Stelle gefunden haben, suchen Sie sich einen Betreuer im Unternehmen (dieser muss i. d. R. einen akademischen Abschluss haben). Mit ihm wird das Projekt besprochen, das Inhalt des praktischen Semesters und des Projektberichtes ist.



	Nun suchen Sie sich einen Betreuer an der FH, dessen Lehrgebiete mit Ihrem Projektthema übereinstimmen.



	Jetzt muss der Vertrag aufgestellt werden, unten gibt es hierzu Infos. Der Vertrag wird 4-fach im Dekanat abgegeben.



	….....arbeiten im Unternehmen, Praxissemesterbericht schreiben ….



	Praxissemesterbericht  fertig schreiben und im Dekanat abgeben (2-fach).




Bitte auch die zutreffende Studien- und Prüfungsordnung von AI bzw. DM beachten. 


Hier noch  einige nützliche Links zum Praxissemester

Allgemeine Links

Die Broschüre: „Tipps für Studenten: Jobben und studieren“ klärt Fragen zur Renten-, Kranken-, Pflege-

und Arbeitslosenversicherung.  Hier der Link: 

http://www.deutsche-rentenversicherung.de/nn_15182/SharedDocs/de/Inhalt/04__Formulare__Publikationen/02__info__broschueren/04__vor__der__rente/tipps__f_C3_BCr__studenten.html
Wenn Sie Ihr Praxissemester im Ausland absolvieren möchten, erhalten Sie Informationen beim Akademischen Auslandsamt der Fachhochschule Kaiserslautern:

http://www.fh-kl.de/~aaa/
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2 Allgemeine Informationen

Vorwort

Diese Informationen sollen Klarheit über die Anforderungen und den Ablauf des praktischen Studiensemesters in den Studiengängen Angewandte Informatik (AI) und Digitale Medien (DM) verschaffen.

Da die betreuenden Stellen alle recht unterschiedlich sein dürften, wird in dieser Schrift der Regelfall beschrieben. Dies heißt nicht, dass ein Unternehmen, das in diese Regelungen nicht "passt", sich nicht von vornherein als ungeeignet zur Betreuung der Studierenden erweist. Entscheidungen über eventuell erforderliche Zusatzregelungen trifft der Prüfungsausschuss. Bitte beantragen Sie in diesem Fall rechtzeitig eine Klärung.

An Stellen, wo in dieser Schrift zur besseren Lesbarkeit die männliche Form gewählt wurde, ist immer sinngemäß die geschlechtsneutrale Form gemeint.

Zielsetzung des praktischen Studiensemesters 

Das praktische Studiensemester ist im Fachbereich Informatik und Mikrosystemtechnik der Fachhochschule Kaiserslautern Pflichtbestandteil des Hauptstudiums in allen grundständigen Diplom-Studiengängen und somit für alle Studierenden, die ein Diplom anstreben, obligatorisch.

Für die Studierenden bringt das praktische Studiensemester vor allem Praxiserfahrung und einen Zuwachs an Handlungskompetenz durch die Bearbeitung konkreter Projekte und Aufgaben.

Die Studierenden absolvieren ihr praktisches Studiensemester im Hauptstudium. Damit ist für die Unternehmen, die letztlich eine Praxisstelle zur Verfügung stellen, der Vorteil verbunden, dass die Studierenden bereits über fundierte Fachkompetenz verfügen und diese unmittelbar „on the job“ einsetzen können.

Die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Studierenden lässt sich natürlich auch nach unmittelbarem Abschluss des praktischen Studiensemesters fortsetzen. Im Rahmen von Diplomarbeiten können z.B. Projekte weiter ausgeführt oder aktuelle Fragestellungen bearbeitet werden. Eventuell ergeben sich durch die im praktischen Studiensemester gelegten Kontakte auch spätere Arbeitsverhältnisse.

Für die Fachhochschule ist das praktische Studiensemester ein Mittel des Wissens- und Technologietransfers. Die Projektfestlegung und -bearbeitung erfolgt im Dialog zwischen Studierenden, Unternehmensvertretern und Betreuern an der Fachhochschule. Damit stellt das praktische Studiensemester eine wesentliche Brücke zwischen anwendungsorientierter Forschung und Lehre sowie der Praxis dar.

Das praktische Studiensemester kann im Ausland absolviert oder auch durch ein Auslandssemester ersetzt werden. Die Entscheidung hierüber trifft der Dekan des Fachbereichs, in Zweifelsfällen der Prüfungsausschuss.

Zulassungsvoraussetzung

Gemäß Studienordnung ist die Zulassung zum Hauptstudium Voraussetzung für die Zulassung zum praktischen Studiensemester. Das praktische Studiensemester kann grundsätzlich erst nach erfolgreichem Abschluss der Diplomvorprüfung aufgenommen werden. 

Der/die Studierende hat spätestens zwei Wochen vor Arbeitsbeginn den Praktikantenvertrag, der von der Praxisstelle und dem Betreuer unterzeichnet ist, dem Prüfungsausschussvorsitzenden oder dem „Kümmerer“ des praktischen Studiensemesters (z. Z. Prof. Dr.-Ing. S. Monz-Lüdecke) zur Genehmigung vorzulegen. Zu diesem Zweck kann die Mustervereinbarung der Fachhochschule in Abstimmung mit dem jeweiligen Unternehmen verwendet werden.

Bereits genehmigte Vereinbarungen verlieren ihre Gültigkeit, wenn die Zulassung zum Praxissemester vom Studierenden nicht erreicht wird. Die Erfahrung zeigt, dass es trotz dieser Einschränkung für die Studierenden notwendig ist, sich möglichst frühzeitig um entsprechende Praxisplätze zu bewerben.

Dauer und zeitliche Lage des praktischen Studiensemesters

Für das praktische Studiensemester sind insgesamt 20 Wochen vorgesehen. Diese Zeitspanne teilt sich auf in

· 90 Arbeitstage (entspricht 18 Wochen)  Projekt bezogene praktische Tätigkeit im Unternehmen und zusätzlich

· 2 Wochen Praxis begleitende Lehrveranstaltungen. Nach der Studienordnung sind dies die Lehrveranstaltungen „Kommunikations- und Führungstechniken“ und „Seminar zum Praxissemester“.

In der Praxisphase im Unternehmen bearbeiten die Studierenden ein vollständiges, entsprechendes eingegrenztes Projektthema. Dies ist nur in einem zusammenhängenden Zeitraum sinnvoll möglich. Eine Absprache über das Projektthema erfolgt mit dem Professor der FH, der sich zur Betreuung bereit erklärt. Natürlich bleibt es Studierenden und Unternehmen unbenommen, ein längeres Vertragsverhältnis zu vereinbaren; für die Fachhochschule sind lediglich 90 Arbeitstage (18 Wochen) durch das Unternehmen nachzu​weisen. Wenn Sie Urlaub nehmen, muss das Praktikum entsprechend verlängert werden, Feiertage werden jedoch als Arbeitstage angerechnet. 

Betreuer an der Fachhochschule

Als Betreuer seitens der Hochschule kommen alle ProfessorInnen, Lehrkräfte für besondere Aufgaben und Lehrbeauftragte der Fachhochschule Kaiserslautern in Betracht. In eigenem Interesse sollten die Studierenden zu ihrem „Wunschbetreuer“ frühzeitig Kontakt aufnehmen. Grundsätzlich können die Studierenden einem Betreuer auch zugewiesen werden. Spätestens bei der Vorlage des Vertrages muss neben den entsprechenden Modalitäten bzgl. des Praxisunternehmens auch der Betreuer seitens der Fachhochschule geklärt sein.

Der zuständige Betreuer der Fachhochschule wirkt bei der Themenpräzisierung für das Praxisprojekt des Studierenden mit. Er ist genereller Ansprechpartner für den Studierenden während der Praxisphase. Der Studierende hält Kontakt zu seinem Betreuer und informiert diesen regelmäßig über die Fortschritte bei der Projektbearbeitung. Der Betreuer entscheidet aufgrund des vorgelegten Projektberichts über die Bewertung und Anerkennung des praktischen Studiensemesters.

Anerkennung und Benotung des praktischen Studiensemesters

Das praktische Studiensemester wird unter den nachfolgend genannten Bedingungen anerkannt:

· Die Praxisstelle wird vor Antritt des praktischen Studiensemesters vom Betreuer genehmigt und die Vereinbarung zur Durchführung des praktischen Studiensemesters wurde von ihm anerkannt.

· Es sind 4 Exemplare des Praxissemestervertrages im Dekanat IMST vorzulegen. Wie der Vertrag aussehen soll bzw. einen Mustervertrag finden Sie bei den Infos zum Industriepartner. Der Studierende wird vom Dekanat benachrichtigt, wenn der Vertrag vom Prüfungsausschuss genehmigt wurde.

· Der Projektbericht muss bis spätestens 4 Wochen nach Vorlesungsbeginn des dem Praxissemester folgenden Semesters (Prüfungsplan beachten) in zweifacher Ausfertigung im Dekanat Informatik und Mikrosystemtechnik eingereicht werden. Hiermit sind Sie im PA für die Benotung des Berichtes angemeldet und auch zum Seminar zum Praxissemester (Infos hierzu unter „Praxissemesterbegleitende Veranstaltungen).

· Zusammen mit dem Projektbericht muss eine Bescheinigung der Praktikumsstelle oder ein Praktikumszeugnis beim Dekanat eingereicht werden (in zweifacher Ausführung). 

· Die Benotungen für den Praxissemesterbericht sowie für das „Seminar zum Praxissemester“ sind beide Studienleistungen.

Anmerkung
Generell wird das Praxissemester im 6. Semester und die Diplomarbeit im 8. Semester absolviert. Rücken Praxissemester und Diplomarbeit zeitlich zusammen (Vorziehen der Diplomarbeit), so ist gemäß Beschluss des Prüfungsausschusses vom 9. Febr. 2007 einer Anmeldung zur Diplomarbeit eine Kopie der Praxissemesterbescheinigung beizufügen.

Hinweise

Die Studierenden tragen die Hauptverantwortung für das Gelingen des praktischen Studiensemesters. Generell gelten für die Studierenden im praktischen Studiensemester die Vorschriften und Regelungen der Studien- und Prüfungsordnung in gleichem Umfang wie für Studierende in anderen Studiensemestern. Somit müssen beispielsweise Anmeldefristen und –pflichten für Prüfungen oder Wahlpflichtfächer auch während des praktischen Studiensemesters unbedingt eingehalten werden. Die Studierenden sind deshalb aufgefordert, für die Zeit des praktischen Studiensemesters über Betreuer und Studierendensekretariat, aber auch über Kommilitonen den Kontakt zur Fachhochschule zu halten und sich über relevante Termine und Veranstaltungen zu informieren.
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3 Projekt- bzw. Kooperationspartner

Eignung der Kooperationspartner und Einsatzgebiete

Als Kooperationspartner der Praxis kommen grundsätzlich Unternehmen sowie öffentlich – rechtliche Einrichtungen sowohl im Bundesgebiet als auch im Ausland in Betracht. Der Studierende muss die Möglichkeit haben, ein qualifiziertes Projektthema in einem Bereich der Informatik zu bearbeiten. Für die fachliche Betreuung des Studierenden in der jeweiligen Organisation muss i. d. R. eine Person mit Hochschulabschluss benannt werden.

Der Kooperationspartner legt den Einsatzbereich und die Projektaufgaben in Abstimmung mit dem Studierenden und dem betreuenden Professor fest. Eine Präzisierung der Problemstellung für den Projektbericht erfolgt im Dialog zwischen Kooperationspartner, Studierenden und dem zuständigen Betreuer an der Fachhochschule.

Vereinbarung zur Durchführung des praktischen Studiensemesters

Zwischen Fachhochschule, Kooperationspartner und Student/in wird für die Dauer der Praxisphase eine „Vereinbarung zur Durchführung des praktischen Studiensemesters“ geschlossen, in der die vertragsrechtlichen Beziehungen zwischen den Parteien geregelt sind. 

Dies kann auch ein vomjeweiligen Kooperationspartner erstellter Praktikantenvertrag sein. Da im Praktikantenvertrag des Projektpartners meist eine Projektbeschreibung fehlt, muss das „FH–Beiblatt zum Praktikantenvertrag des Kooperationspartners“ beigefügt werden.

Die Studierenden haben dafür Sorge zu tragen, dass entweder die „Vereinbarung zur Durchführung des praktischen Studiensemesters“ oder der Vertrag des Kooperationspartners zuzüglich des „FH–Beiblattes zum Praktikantenvertrag des Kooperationspartners“ vollständig ausgefüllt (incl. Unterschriften des/der Studierenden, des Praxisunternehmens und des Betreuers der Fachhochschule) dem Dekanat des Fachbereichs Informatik und Mikrosystemtechnik in VIERFACHER Ausfertigung vorgelegt wird. 

Die Vorlage der Unterlagen erfolgt spätestens 2 Wochen vor Arbeitsbeginn bei der Praxissemester-stelle.

Zusätzlich reichen die Studierenden einen Nachweis ein, aus dem hervorgeht, dass das Vordiplom bestanden ist (Vordiplomzeugnis oder Notenspiegel).

Nach Prüfung und Genehmigung der Vereinbarung durch den Prüfungsausschussvorsitzenden oder den Kümmerer des Praxissemesters sind zwei Ausfertigungen von dem/der Studierenden im Dekanat abzuholen, wovon eine der Praxisstelle zuzuleiten ist.

Noch mal kurz: 

Sie geben in 4-facher Ausführung im Dekanat ab:

ENTWEDER

· Vertrag der FH („Vereinbarung zur Durchführung des praktischen Studiensemesters“) incl. Projektbeschreibung

· Vordiplomzeugnis bzw. Notenspiegel

ODER

· Vertrag von Ihrer Praktikumsstelle

· FH–Beiblatt zum Praktikantenvertrag incl. Projektbeschreibung

· Vordiplomzeugnis bzw. Notenspiegel

Praktisches Studiensemester im Ausland

Für das praktische Studiensemester im Ausland gelten die gleichen Bestimmungen hinsichtlich Zulassung und Anmeldeverfahren wie für das praktische Studiensemester im Inland. Auch beim praktischen Studiensemester im Ausland wird der Leistungsnachweis des Praktikums grundsätzlich nur bei Erfüllung aller Anforderungen erteilt.

Studierende, die das praktische Studiensemester im Ausland absolvieren und an den Praxis begleitenden Lehrveranstaltungen nicht in der eigentlich dafür vorgesehenen Zeit teilnehmen können, erhalten den Leistungsnachweis erst dann, wenn sie an den entsprechenden Lehrveranstaltungen des darauf folgenden praktischen Studiensemesters erfolgreich teilgenommen haben.
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4 Praxissemesterbegleitende Veranstaltungen

Die Praxissemester begleitenden Lehrveranstaltungen sind inhaltlich auf den spezifischen Charakter des praktischen Studiensemesters abgestimmt und unterstützen die konkrete praktische Tätigkeit der Studierenden. Es handelt sich dabei um 2 Blockseminare:

1. das Seminar  „Führungs- und Kommunikationstechniken“ und 

2. das „Seminar zum Praxissemester“.

Für sämtliche Praxissemester begleitenden Lehrveranstaltungen besteht Anwesenheitspflicht für die Studierenden. Der genaue zeitliche Ablauf wird im Vorfeld der Blockseminare in den Schaukästen der für die Einzelveranstaltungen zuständigen Professoren per Aushang und im Studierendenportal bekannt gemacht. Alle Informationen sind vom Zuständigen des Praktischen Studiensemesters zu erfahren und hängen auch in dessen Schaukasten (z. Z. Prof. Dr.-Ing. S. Monz-Lüdecke).

Seminar „Führungs- und Kommunikationstechniken

Das Seminar (2 SWS) ist ein eigenständiges Seminar, welches dem Studierenden eine gute Hilfestellung für das Praxissemester liefert. Voraussetzung ist, dass der Studierende im Hauptstudium ist. Das Seminar kann vor, während oder auch nach dem praktischen Studiensemester absolviert werden. Die Benotung erfolgt mündlich während bzw. nach dem Seminar, das Seminar ist eine Studienleistung und  findet normalerweise an drei aufeinander folgenden Tagen statt. 

Anmeldeformalitäten:

1. Anmeldung im Prüfungsamt zur Studienleistung. Der Termin liegt recht früh, da die Anzahl der Anmeldungen Grundlage für die Anzahl der Seminare ist (ca. 15 Teilnehmer pro Seminar).

2. Eintragung im Studierendenportal in die einzelnen Seminargruppen (unter Lehrveranstaltungen 6. Semester). Die Eintragung erfolgt nach der Anmeldung im Prüfungsamt, da mit Hilfe der Listen aus dem PA die Anzahl der Seminare, die Termine und die Räume festgelegt werden können.

Hinweis: Ohne Anmeldung beim Prüfungsamt ist keine Teilnahme möglich!

Inhalte:

1. Einführung

Führung und Kommunikation

Kommunikative Kompetenz, was ist das?

Verbale und nonverbale Kommunikation

2. Verständlich informieren und präsentieren

Die vier „Verständlichmacher“

Zusammenhang zwischen Inhalt, Situation und Darstellung

Zum Beispiel: Die Bewerbung

Phasen und Techniken der Präsentationsvorbereitung und  

Durchführung

„Gute Gründe mich zu nehmen“ – Präsentationsübung

3. Führung und Kommunikation im Team
Der enttäuschte Herr R. (Fallstudie)

Wer führt wen? – Teamrollen und Kommunikationsaufgaben

Aktive Gesprächsführung

Wer fragt, führt: Was wollen Sie von einem potentiellen Arbeitgeber wissen? 

(Übung)

Habe ich Sie richtig verstanden? (Übung)

Überzeugend Argumentieren

Angewandte Führung: Das Probezeitgespräch (Rollenspiel)

4. Führungsmittel der Praxis
Die (Mitarbeiter – ) Besprechung

Checkliste "Besprechungen"

Das Mitarbeitergespräch

Angewandte Führung: Mitarbeitergespräch "Urlaubsantrag" (Rollenspiel)

Die Rückmeldung

„Das muss ich Dir jetzt sagen“ – Feedback – Übung

„Seminar zum Praxissemester“ 

Das „Seminar zum Praxissemester“ ist direkt an das praktische Studiensemester gekoppelt, d.h. das Praxissemester bzw. die Anmeldung hierzu ist Voraussetzung. Zugelassen werden nur Studierende des Hauptstudiums, dies gilt für das Absolvieren des Praxissemesters sowie für das „Seminar zum Praxissemester“. Das Seminar besteht aus 4 Blöcken, von denen 2 Blöcke bereits vor dem Praxissemester gehört werden können, die anderen 2 Blöcke müssen im Folgesemester nach dem Praxissemester absolviert werden. Benotet werden die Präsentation (Block III) zum praktischen Studiensemester und die  Messepräsentation (Block IV) in Abhängigkeit der Note des Projektberichtes. Die Note des „Seminars zum Praxissemester“ ist eine Studienleistung. Das Seminar deckt 2 SWS ab.

Anmeldeformalitäten: 

· Sie haben Ihren Vertrag im Dekanat abgegeben. Nun werden Sie vom Dekanat als „Studierender im Praxissemester“ an das PA gemeldet. Sobald Sie Ihren Bericht nach Ihrem Praxissemester termingerecht (s. Prüfungsplan) im Dekanat abgegeben haben, werden Sie vom Dekanat für die Studienleistung „Seminar zum Praxissemester“ im Prüfungsamt angemeldet, d.h. Sie müssen sich nicht im PA anzumelden! Das Seminar findet für Sie in dem Semester nach Ihrem Praxissemester statt.

· Da auch hier eine Teilnehmerbegrenzung zum Seminar besteht (ca. 20 Studierende pro Seminar) werden auch hier Listen im Studierendenportal stehen, in die Sie sich eintragen müssen. Sie werden vorher aber vom Zuständigen (z. Z. Prof. Dr.-Ing. S. Monz-Lüdecke) des Praxis​semesters z. B. über Termine informiert. 

Inhalte:

· Block I 
(4h)


· Inhalt: Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten, Selbstmanagement, Präsentationstechniken
möglich vor Beginn des PS, aber nicht zwingend

· Block II
(4h)

· Inhalt: Bewerbungsstrategien  von Anschreiben bis zum Assessment –  Center
möglich vor Beginn des PS, aber nicht zwingend

· Block III
(8h)
· Inhalt: Vorstellen der eigenen Arbeiten vor der Gruppe

nach Absolvierung des PS 

· Block IV 
(8h)
· Inhalt: Öffentlichkeitstag – FH - weit, Vorstellen der Arbeiten im Rahmen einer Messepräsentation mit ausgewählten Vorträgen aus Block III

nach Absolvierung des PS 
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5 Projektbericht

In Abstimmung mit dem jeweiligen Betreuer der Fachhochschule erarbeiten die Studierenden einen Bericht, der das Projektthema zum Gegenstand hat. Der Bericht soll die Problemstellung, Schritte der Problembearbeitung und Ergebnisse bzw. Lösungen der Problemstellung aus der konkreten Sicht der jeweiligen Praxisorganisation wiedergeben. Zum anderen soll der Bericht das Projektthema wissenschaftlich fundiert an Hand von geeigneter Literatur reflektieren. Die formalen Richtlinien (z.B. Zitierweise, äußere Gestaltung usw.) sollen den Bedingungen einer Diplomarbeit genügen und werden in Absprache mit dem Betreuer an der Fachhochschule festgelegt. Die Praxisstelle sollte dem Studierenden einen angemessenen Zeitraum zum Verfassen des Praxisberichts zur Verfügung stellen. 

Sie finden hier ein Muster für das Deckblatt, welches Sie für Ihre Arbeit verwenden sollten.

Nach dem Deckblatt ist eine ehrenwörtliche Erklärung einzufügen, die bestätigt, dass Sie den Bericht selbst verfasst haben und alle Quellen angegeben wurden. Enthält die Arbeit Informationen oder vertrauliche Daten des Kooperationspartners, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden sollen, so ist dies durch einen Sperrvermerk anzuzeigen, der ebenfalls auf dem Formular ehrenwörtliche Erklärung enthalten ist.

Die Studierenden müssen zwei Exemplare des Praxisberichts bis spätestens 4 Wochen nach Vorlesungsbeginn des dem Praktischen Studiensemesters folgenden Semesters beim Dekanat Informatik und Mikrosystemtechnik abgeben. Die jeweiligen Termine können dem Prüfungsplan entnommen werden. Bei verspäteter Abgabe gilt der Projektbericht als „nicht bestanden“. Mit jedem Projektbericht ist eine Bescheinigung der Praktikumsstelle oder ein Praktikumszeugnis abzugeben.

Die Bewertung des Projektberichts ist in der Regel innerhalb von 4 Wochen nach der Abgabe im Dekanat durch den Betreuer an der Fachhochschule durchzuführen.

Besprechen Sie den Aufbau und die Gestaltung Ihres Berichtes mit Ihrem Betreuer an der FH, damit hier keine Probleme entstehen. Die meisten Betreuer sind auch bereit, eine Vorabversion durchzusehen und zu korrigieren. 

Allgemeine Tipps zum Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten finden Sie unter

 www.fh-kl.de/~schiefer/lectures/diplompraxis.html und sehr viel im Internet (
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6 Kurzanleitung zum Praxissemester 
	WAS?
	WANN?
	WO?
	WIE?

	Praxissemestervertrag

Entweder

· Vertrag der FH (Vereinbarung zur Durchführung des praktischen Studiensemesters) incl. Projektbe-schreibung

· Vordiplomszeugnis bzw. Notenspiegel

Oder

· Vertragsformular der Kooperationsstelle

· FH – Beiblatt zum Praktikantenvertrag

· Vordiplomszeugnis bzw. Notenspiegel


	Spätestens

2 Wochen vor Arbeitsbeginn bei der Kooperationsstelle
	Dekanat IMST
	In 4facher Ausfertigung

incl. Unterschriften:

· Studierender

· Kooperationspartner

· Betreuer

· Vorsitzender Prüfungsausschuss (holt das Dekanat ein)

	Abgabe 

Praxissemesterbericht


	Spätestens

4 Wochen nach Vorlesungsbeginn des dem Praxissemester folgenden Semesters (s. Prüfungsplan)


	Dekanat IMST
	In 2facher Ausfertigung

zzgl.

2fache Bescheinigung der Praktikumsstelle bzw. Praktikumszeugnis



	Seminar

Führungs- und

Kommunikationstechniken
	Teilnahme:

 vor, während oder nach Absolvieren des Praxissemesters


	1. Anmeldung zur Studienleistung beim Prüfungsamt 

2. Eintragung in die Teilnehmerlisten im Studierendenportal 


	Blockveranstaltung (i. d. R. über 3 Tage)

Anwesenheitspflicht !

	Seminar zum

Praxissemester
	Blöcke I und II: Möglichst vor Beginn des Praxissemesters, aber nicht zwingend

Blöcke III und IV:

Nach Absolvieren des Praxissemesters
	Nach Abgabe des Berichtes automatische Anmeldung zur Studienleistung durch das Dekanat

Jedoch erforderlich:

Eintragung in die Teilnehmerlisten im Studierendenportal
	4 Blöcke (jeweils einzelne Tage)

Anwesenheitspflicht !


